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Widmung der Verkehrsanlage "Späthestraße" für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36 
Landesstraßengesetz (LStrG) 
 
 
Sachverhalt: 
Eingangs wird auf die Beachtung möglicherweise vorliegender Ausschließungsgründe nach § 
22 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und die aus § 22 Abs. 5 Satz 1 GemO resultierende 
Verpflichtung jedes Mandatsträgers hingewiesen, dem Vorsitzenden vor Beginn der 
Beratungen evtl. vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen.  
 
Die Verkehrsanlage „Späthestraße“   verläuft zwischen dem Einmündungsbereich 
Bachgasse/Obertal und der Platzfläche/tlw. Parkplatz neben der Amtsstraße. Im 
Einmündungsbereich zur Amtsstraße ist sie durch entsprechendes Verkehrszeichen als 
Fußgängerzone ausgewiesen. Sie dient auch lediglich dem Fußgängerverkehr. In bestimmten 
Fällen  besitzen in diesem Bereich ansässige Unternehmen Ausnahmegenehmigungen nach 
§ 46  StVO zum Befahren der Fußgängerzone.  
Sie liegt im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Amtsplatz“ der Stadt Nassau 
und ist dort als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (vom Fahrverkehr 
abgesonderte Fußgängerfläche, die auch bestimmten Sondernutzungen dienen kann wie 
Markt, Straßencafé, Kirmes, Andienungszwecke usw.) festgesetzt. Bestimmte Fahrzeuge wie 
z.B. Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr usw. haben nach Maßgabe des § 35 StVO kraft 
Gesetzes zudem Sonderrechte zum Befahren der Straße.   
 
Die Verkehrsanlage „Späthestraße“ wird schon seit vielen Jahren tatsächlich für den 
öffentlichen Verkehr genutzt. Eine förmliche Widmung für den öffentlichen Verkehr, die den 
Anforderungen des Straßenrechts genügt, ist nach der Aktenlage und den Erkenntnissen der 
Verwaltung jedoch nicht nachweisbar. Seit dem Inkrafttreten des Landesstraßengesetzes 
(LStrG) im April 1963 ist eine Widmung durch schlüssiges Verhalten nicht mehr möglich, 
sondern eine Widmung erfordert die Einhaltung bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen. 
Diese sind in § 36 LStrG im Einzelnen geregelt. Die Tatsache,  dass eine Straße schon seit 
Jahren tatsächlich durch den öffentlichen Verkehr nutzbar ist und genutzt wird, reicht für eine 
straßenrechtliche Widmung nicht aus. Diese tatsächliche öffentliche Nutzung führt lediglich 
dazu, dass es sich um eine öffentliche Straße im Sinne des Straßenverkehrsrechts (StVO) 
handelt, für die die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts gelten.   
 
Hinsichtlich der Bedeutung einer Widmung und den mit ihr verbundenen rechtlichen Folgen 
wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf frühere Beschlussvorlagen zu 
straßenrechtlichen Widmungen verwiesen. 
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Die Widmung zur öffentlichen Straße setzt neben einem Beschluss des Stadtrates den Erlass 
einer Widmungsverfügung  (Allgemeinverfügung) voraus, die öffentlich bekanntzumachen ist. 
Erst hierdurch erlangt eine Widmung ihre rechtliche Wirksamkeit.  
 
Die Verwaltung empfiehlt von daher, aus Gründen der Rechtssicherheit die Widmung der 
Verkehrsanlage „Späthestraße“ entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachzuholen. 
 
Der Inhalt der Widmung wurde intern mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die  Verkehrsanlage „Späthestraße“ in Nassau (Parzelle Flur 58, Flurstück 190/1)  wird gemäß 
§ 36 Landesstraßengesetz (LStrG)  als Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a LStrG) dem öffentlichen 
Verkehr, und zwar dem Fußgängerverkehr gewidmet.   
 
In Vertretung: 
 
 
Gisela Bertram 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

